Zeitschrift: Gewerkschaftliche Rundschau : Vierteljahresschrift des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

Herausgeber: Schweizerischer Gewerkschaftsbund

Band: 44 (1952)

Heft: 2

Artikel: Entschliessung zur "Gemeinsamen Erklarung der wirtschaftlichen
Spitzenverbande zur Preis- und Lohnpolitik"

Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-353526

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 23.10.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-353526
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

EntschlieBung
zur «Gemeinsamen Erklirung der wirtschaftlichen Spitzenverbéinde
zur Preis- und Lohnpolitik»

Der GroBle Ausschu3 des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes
hat die Frage der Unterzeichnung einer «Gemeinsamen Erklirung
der wirtschaftlichen Spitzenverbiande zur Preis- und Lohnpolitik»
einer eingehenden Priifung unterzogen und dazu wie folgt Stellung
genommen:

1. Der Ausbruch des Krieges in Korea hat als Folge der fieber-
haften Riistungen auf der ganzen Welt zu einer Hochkonjunktur
gefiihrt, die auch der schweizerischen Wirtschaft ganz unerwarteter-
weise ungewShnlich hohe Gewinne bringt. Die NutznieBer Jder neuen
Hochkonjunktur sind fast ausschlieBlich die Unternehmer und das
Kapital. Die Arbeiterschaft hat von der Hochkonjunktur nur den
Vorteil der bessern Beschaftigungslage.

2. Die Kehrseite der Hochkonjunktur sind die rapid steigenden
Preise. Die Bewegung hat zuerst die GroBhandelspreise erfalt und
griff dann mehr und mehr auf die Kleinhandelspreise iiber. In der
Folge ist der Index von 157,5 im Friihjahr 1950 auf 171 Ende 1951

gestiegen.

3. Die wichtigste Ursache der Preissteigerungen ist die Verteuerung
der Importgiiter. Die Einfuhr mufte nach dem Ausbruch des Korea-
Krieges rasch gesteigert werden, weil sie in Erwartung weiterer
Preissenkungen friiher stark eingeschrinkt worden war. Gegen die
Uebertragung der Preissteigerungen auf den Kleinhandel geschah,
abgesechen von den Empfehlungen des Bundesrates vom Januar
1951, nichts. Die bundesritlichen Empfehlungen hatten indessen nur
solange eine gewisse Wirkung, als der Kleinhandel noch mit billig
eingekauften Waren versorgt werden konnte. Insbesondere wurde
nichts unternommen, um iibertriebenen Gewinnen entgegenzuwir-
ken. Die Eidg. Preiskontrolle konnte diese Entwicklung nicht auf-
halten, da sie, entgegen den dringenden Warnungen des Gewerk-
schaftsbundes, im Jahre 1949 so stark abgebaut worden ist, daB sie
sich seither auf eine praktlsch wirkungslose «Preisiiberwachung»

beschranken muB8.

4. Erst im Friithjahr 1951 setzte die Anpassung der Lohne ein. Die
entsprechenden Forderungen der Gewerkschaften stieBen aber zu-
nichst auf starken Widerstand der Unternehmer und machten daher
nur sehr langsame Fortschritte. Sie vermochten den rasch steigenden
Preisen nicht zu folgen. Den ungew6hnlich hohen und durch nichts
gebremsten Gewinnen stehen somit sinkende Reallohne gegeniiber.
Die Gewerkschaften kénnen dieser Entwicklung unméglich ruhig zu-
sehen. Sie werden im Gegenteil auf die Verwirklichung der Lohn-
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erh6hungen dringen, die wirtschaftlich méglich und sozial not-
wendig sind.

5. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat in den Jahren 1947
bis 1949 durch seine maBgebende Mitarbeit im Stabilisierungsaus-
schul bewiesen, daBl er fiir die allgemeinen Bediirfnisse der Wirt-
schaft unseres Landes und fiir die Erhaltung eines méglichst stabilen
Wertes unseres Geldes Verstindnis hat und auch bereit ist, dafiir
Opfer zu bringen. Damals waren aber die Voraussetzungen erfiillt,
um auch auf die Entwicklung der Preise einzuwirken, weil noch
eine aktionsfdhige Preiskontrolle vorhanden war. Diese Voraus-
setzung besteht heute nicht mehr. Die neue Vereinbarung konnte
weder die Preise noch die Gewinne der Unternehmer beeinflussen;
sie miiBlte sich einseitig gegen die Lohne der Arbeiter richten. Die
Gewerkschaften wiirden keinen Einblick in die Gestaltung der Preise
und die Entwicklung der Gewinne erhalten, wihrend die Unter-
nehmer iiber die Lohne genau informiert sind. Die Vereinbarung
wire daher sozial ungerecht und kénnte wirtschaftlich unméglich
zum Ziel fiihren.

6. Es zeigt sich heute, daB8 es im Jahre 1949 ein nicht wieder gutzu-
machender Fehler war, als, wiederum gegen den Willen des Gewerk-
schaftsbundes, der StabilisierungsausschuB8 aufgelost wurde. Damit
sind die Grundlagen fiir die Fortsetzung der Zusammenarbeit nach
der vorgeschlagenen «Erklirung» zerstért worden. Eine Erklirung
zu unterzeichnen, die den Gewerkschaftsbund und die angeschlos-
senen Verbinde trotz giinstigster Wirtschaftslage und der Steigerung
der Produktivitdt daran hindern wiirde, die sozialen und wirtschaft-
lichen Interessen ihrer Mitglieder zu wahren und die sich_ daher
einseitig gegen die Arbeiter richten mii8te, ist fiir die Leitung des
Gewerkschaftsbundes nicht méglich. Sie kann das um so weniger,
als die angeschlossenen Verbinde ihre Lohnpolitik im Rahmen der
Kollektivvertrige schon bisher den wirtschaftlichen Gegebenheiten
angepaf3t haben und das weiterhin tun werden. Der GroBe Ausschufl
beschliet daher, auf die Unterzeichnung der «Gemeinsamen Er-
klirung» zu verzichten.

7. Anderseits ist der Schweizerische Gewerkschaftsbund jederzeit
bereit, die Lage mit dem Eidgendssischen Volkswirtschaftsdeparte-
ment als der verantwortlichen Behdrde und, wenn das gewiinscht
wird, mit den andern Spitzenverbéinden der Wirtschaft zu bespre-
chen. Der Gewerkschaftsbund iibersieht die Gefahren der Preisent-
wicklung fiir unsere Wirtschaft keineswegs, wendet sich aber gegen
Uebertreibungen, die der Sache mehr schaden als niitzen. Sollten
wirklich durchgreifende MaBBnahmen notwendig werden, so diirfen
sie nicht einseitig sein, das heit sie miissen in erster Linie eine
wirksame Kontrolle der Preise und Gewinne zur Grundlage haben.
Nur so lieBe sich vermeiden, daB die Verteilung des Arbeitsertrages
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weiterhin eine kleine Minderheit begiinstige, wie das schon in der
Kriegszeit der Fall war. Der Gewerkschaftsbund weist nachdriicklich
auf die mit einer solchen Verschiebung verbundenen Gefahren wirt-
schaftlicher, sozialer und politischer Natur hin.

*

Gemeinsame Erklirung
der wirtschaftlichen Spitzenverbinde zur Preis- und Lohnpolitik

1. Im Hinblick auf die Unsicherheit der gegenwirtigen politischen
und wirtschaftlichen Lage empfehlen die unterzeichneten Spitzen-
verbinde den angeschlossenen Organisationen und deren Mitglie-
dern, Zuriickhaltung in ihren Preis- und Lohnforderungen zu uben,
um eine weitere Verminderung der Kaufkraft des Franken und eine
Verschlechterung der Konkurrenzfihigkeit der schweizerischen Wirt-
schaft gegeniiber dem Ausland zu vermeiden.

2. Gibt einem Spitzenverband die Preis- oder Lohnentwicklung in
einem Erwerbszweig im Hinblick auf die Stabilitit des Preis- oder
Lohnniveaus zu Bedenken AnlaB, so ist er berechtigt, die Bespre-
chung dieser Angelegenheit durch die Spitzenverbinde zu verlangen.

3. Ferner verpflichten sich die Wirtschaftsverbinde, andere Wirt-
schaftsfragen von gesamtschweizerischer Bedeutung, die von einem
oder mehreren Spitzenverbinden oder vom Bundesrat zur Diskussion
gestellt werden, in freundschaftlichem Geiste zu besprechen.

4. Das Abkommen tritt nach erfolgter Genehmigung durch die
beteiligten Organisationen und nach zustimmender Kenntnisnahme
des Bundesrates in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Verbiinde
bemiiht, den Grundsitzen des Abkommens nach Méglichkeit Geltung
zu verschaffen. Jeder Verband kann vom Abkommen nach voran-
gehender dreimonatiger Benachrichtigung der andern Verbiinde
zuriicktreten.

48



	Entschliessung zur "Gemeinsamen Erklärung der wirtschaftlichen Spitzenverbände zur Preis- und Lohnpolitik"

